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wonach die städtischen Behörden auch infreyen,

jetzt der Jurisdiction des Herzoglichen Amtes

und Landgerichts unterworfenen , Hausern und

Grundstücken , und die Herzoglichen Behörden

in Oldenburg und Delmenhorst auch in bürger¬

lichen Häusern und Grundstücken , Acteftey-

williger Gerichtsbarkeit aufzunehmen sich be¬

fugt gehalten haben.
Zur Verhütung alles Zweifels wird hier¬

durch , mit höchster Zustimmung Sr . He r«

zoglicheu Durchlaucht,  diese besondere

Observanz , als Ausnahme von der , in der

Bekanntmachung vom ZA. Marz 1816 . ( Ge¬

setzsammlung B . z . I . xuZ . 51 . ) vigorist 'rten

Regel , ausdrücklich bestätigt , damit sowohl

aus der Vergangenheit als für die Zukunft,

so lange die gemischten Jurisdictionsbezirke >

bestehen / kein Act freywilliger Gerichtsbar¬

keit aus dem Grunde mangelnder Districts-

Competenz augefochten werde.

Z4) Bekanntmachung der Militair-
Commission vom 2tenDecenrber

1825 . , xudi.  Ztcn Dec. s . 3..

Da die Militair - Behörden mit Gesuchen wegen Beur-

um Beurlaubungen fortdauernd behelligt wer - ^ E ^ ^ ,
den , so sieht die Militair - Commission sichnen.

veranlaßt , die Soldaten und deren Angehöri¬

gen darauf aufmerksam zu machen:
H
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1) daß der Dienst unumgänglich eine fort¬
gesetzte Bildung der Mannschaft unter
den Waffen erheischt;

2)  daß , um alle Prägravationen Zu ver¬

hindern , eine bestimmte Reihe folge
durch das Regiments - Commando schon
langst eingcführt ist und beobachtet wird,
wonach die Beurlaubungen , ^ohne daß
der Dienst und die militairische Bildung
darunter leidet , geschehen müssen , daß
daher

Gesuche bcy allen Militair - Behörden
um Beurlaubung außer der Reihefolge
durchaus unberücksichtigt und u n-
be antwortet  bleiben werden , und

daß nur

4 ) in ganz einzelnen Fallen ausnahms¬
weise wegen plötzlich eintretendcr un¬
vorhergesehener Umstände und häusli¬
cher Verhältnisse , eine Beurlaubung
außer der Reihefolge  durch den
Regiments - Chef bewilligt werden kann,
wenn der Supplicant sich deshalb an
seinen Compagnie - Chef wendet , und da¬
für auf den Urlaub Verzicht leisten will,
der ihn späterhin in der Reihefolge tref¬
fen würde.
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